
Hausordnung der NMS Böheimkirchen 

 

An unserer Schule pflegen wir einen höflichen Umgangston und respektvolles Verhalten 

gegenüber allen an der Schule anwesenden Personen (Grüßen, keine Gewalt – weder 

durch Worte noch durch Taten, respektvoller Umgang mit den Sachen anderer, …). 

Böswillige Sachbeschädigungen ziehen eine Wiedergutmachung nach sich. Bei 

körperlichen Attacken wird die Polizei verständigt. 

 

Straßenkleidung bewahre ich in meinem Spind auf und trage aus hygienischen Gründen 

im gesamten Schulgebäude Hausschuhe. 

Ohne Hausschuhe darf ich meine Klasse in der Pause nicht verlassen. Bei Bedarf muss ich 

mir Hausschuhe ausborgen. 

  

Das Handy gebe ich am Morgen in meinen Spind. Eine Benutzung ist während der 

gesamten Unterrichtszeit nicht erlaubt, außer auf ausdrückliche Anweisung des 

unterrichtenden Lehrers als Unterrichtsmethode. 

Werde ich dennoch mit dem Handy erwischt, gebe ich es dem jeweiligen Lehrer ab und 

hole es am Ende des Unterrichts in der Direktion ab. Organisieren muss ich dies selbst! 

Während Schulveranstaltungen dürfen die Handys ausschließlich laut Anweisungen der 

Lehrer verwendet werden. 

 

Ab 7:55 Uhr bin ich in meiner Klasse bereite mich auf den Unterricht vor und richte 

meine Schulsachen her. 

 

Für den Turnunterricht habe ich entsprechendes Sportgewand dabei (Kleidung und 

Schuhe). Das Tragen von Schmuck ist während des Sportunterrichts aus 

Sicherheitsgründen verboten. 

Wenn ich mein Sportgewand vergessen habe, borge ich mir bei Mitschülern oder beim 

Turnlehrer Ersatzkleidung aus. 

 

Die Pausen verbringe ich in meiner Klasse oder meinem Stockwerk. 

Störe ich mit meinem Benehmen andere, werde ich die Pause für eine gewisse Zeit unter 

Beaufsichtigung eines Lehrers verbringen. 

 

Das Fernbleiben vom Unterricht ist durch einen Anruf zu melden und schriftlich zu 

bestätigen. 

Im Sportunterricht ist bei länger andauernden Verletzungen / Erkrankungen außerdem 

eine ärztliche Befreiung notwendig. Darf der Schüler später kommen / früher gehen, 

muss dies zusätzlich zum ärztlichen Attest im Mitteilungsheft vermerkt sein. 

 

Grundsätzlich verboten sind folgende Dinge: 

Kaugummi, Dosengetränke, Glasflaschen, Tiere, elektronische Spielwaren, Zigaretten, 

Drogen, alkoholische Getränke und Waffen 
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